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§ 488 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Der Berufungssenat kann nicht bloß die zur Unterstützung oder Bekämpfung der Berufungsgründe dienenden

Beweise aufnehmen, sondern, wenn dies behufs Entscheidung über die Berufungsanträge nothwendig erscheint,

auch eine bereits in erster Instanz erfolgte Beweisaufnahme wiederholen oder ergänzen, und im erstrichterlichen

Verfahren von den Parteien erfolglos angebotene Beweise nachträglich aufnehmen.

2. (2)Der Berufungssenat kann im letzteren Falle, sowie wenn ein Augenschein ergänzt werden soll, das

Beweisverfahren nach den für dasselbe in erster Instanz geltenden Vorschriften selbst durchführen oder die

Beweisaufnahme durch einen beauftragten oder ersuchten Richter vornehmen lassen.

3. (3)Wurde in erster Instanz ein Sachverständigenbeweis geführt, so kann der Berufungssenat denselben unter

Bestellung anderer Sachverständiger neuerlich vornehmen lassen.

4. (4)Erwägt das Berufungsgericht von den Feststellungen des Erstgerichts abzuweichen, so darf es nur dann von

der neuerlichen Aufnahme eines in erster Instanz unmittelbar aufgenommenen Beweises Abstand nehmen und

sich mit der Verlesung des Protokolls hierüber begnügen, wenn es vorher den Parteien bekanntgegeben hat, daß

es gegen die Würdigung dieses Beweises durch das Erstgericht Bedenken habe, und ihnen Gelegenheit gegeben

hat, eine neuerliche Aufnahme dieses Beweises durch das Berufungsgericht zu beantragen.

In Kraft seit 01.08.1989 bis 31.12.9999
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